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Rechtssatz

Die Erfolgsaussichten der Berufung darf die Beh in ihre Prüfung, ob die Berufung die Inhaltserfordernisse des § 63 Abs

3 AVG aufweist, nicht einbeziehen. Einem in der Berufung enthaltenen Hinweis auf die mögliche Einbringung einer

"ergänzenden Stellungnahme" (gemeint: Berufungsergänzung) kommt daher nicht die Bedeutung zu, dass der

eingebrachten Berufung jedenfalls die erforderliche Begründung fehle.
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